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• Steuerliche Praxis

• Anwaltliche Praxis

Fordern Sie am besten gleich Ihre  

gewünschten Gutscheinhefte an:

b.mahlke@schweitzer-online.de

Stichwort: MkG2020

Gutscheinhefte

Der Schweitzer Webshop:

www.schweitzer-online.de

Gratis

Gutscheine für die Steuerliche Praxis

Schweitzer Gutschein-Heft – m
it kostenlosen Angeboten und vielen Vergünstigungen!

2019 I 2020

Gutscheine für die Anwaltliche Praxis

Schweitzer Gutschein-Heft – mit kostenlosen Angeboten und vielen Vergünstigungen!

2019 I 2020

Gutscheine für das Jura-Studium

Schweitzer Gutschein-Heft – mit kostenlosen Angeboten und vielen Vergünstigungen!

2019 I 2020

Schweitzer Gutschein-Heft 
8 Gutscheine zum Thema: Starter-Set für Berufseinsteiger

Gleich einlösen!

2018 / 2019

Ab sofort sind die neuen 
Hefte 2019/2020 verfügbar!

Schweitzer Thema
Interessante, wissenswerte  
Aspekte aus der Berufspraxis
https://www.schweitzer-online.de/info/
Praxiswissen-fuer-Rechtsanwaelte/

Gutscheine für Berufseinsteiger
Schweitzer Gutschein-Heft – mit kostenlosen Angeboten und vielen Vergünstigungen!

2019 I 2020

https://www.schweitzer-online.de/info/Praxiswissen-fuer-Rechtsanwaelte/
https://www.schweitzer-online.de/info/gutscheine/
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PS: Besuchen Sie uns auch auf mkg-online.de!

BETTINA TAYLOR
Produktmanagement, FFI-Verlag

MKG ist auch auf Facebook!
Lesen Sie hier unsere neuesten Beiträge und 
geben Sie uns Ihr Feedback.

EDITORIAL

LIEBE LESERINNEN, LIEBE LESER ,

DAS FACHINFO-MAGA ZIN VON ERFAHRENEN
PRAKTIKERN FÜR JUNGE JURISTEN

MIT KOLLEGIALEN GRÜßEN

die Themenschwerpunkte dieser Ausgabe 
zeigen einmal mehr, dass Datenschutz und 
Digitalisierung aus dem Kanzleialltag nicht 
mehr wegzudenken sind – nicht zuletzt, 
weil es immer mehr Details zu beachten 
gibt, die in der Kanzleipraxis nicht selten 
unangenehme Fallstricke mit sich bringen 
können.

So erklärt Datenschutzexperte Rainer Rob-
bel, worin die kleinen aber feinen Unter-
schiede bei den Verantwortlichkeiten von 
Auftragsverarbeitungsverträgen mit Dienst-
leistern liegen. 

Auch Arbeitsrechtlerin Petra Geißinger 
greift das Thema Datenschutz auf. Sie er-
läutert, worauf bei der rechtlichen Beratung 
von Arbeitgebern im E-Recruiting beson-
ders zu achten ist – Fragen, die auch wegen 
der zunehmenden Digitalisierung im Perso-
nalwesen immer relevanter werden.

Der anschließende Beitrag knüpft an eine 
Frage an, die sich früher oder später jede 
Anwältin bzw. jeder Anwalt stellt: Soll ich ei-
nen Fachanwaltstitel erwerben und wenn ja, 
welchen? Dr. Susanne Offermann-Burckart, 
Autorin des MkG-Spezials „Wegweiser 
zur Fachanwaltschaft“, führt die Vor- und 
Nachteile anwaltlicher Spezialisierung auf.   

Auch in dieser Ausgabe darf der „Gebüh-
renpapst“ Norbert Schneider mit einem 
RVG-Artikel nicht fehlen. Diesmal erklärt 
er, wie die Rechtslage über die Kostener-
stattung bei Klagerücknahme ist, wenn die 
Beauftragung des Mandats bereits zurück-
genommen wurde, der Beklagte dies aber 
nicht wusste. 

In Abgrenzung zu einem solchen Sonder-
fall beleuchtet Raik Brete in seinem Beitrag 
ein Thema, das in der Kanzleipraxis nahezu 
alltäglich ist: Die Zusammenarbeit zwischen 
Kanzleien und Rechtsschutzversicherungen. 
Welche Fallstricke gibt es und wie kann die-
se Zusammenarbeit am idealsten gestaltet 
werden? 

Abschließend klärt Rechtsanwalt Benjamin 
Schauß über die mögliche Einflussnahme 
des Anwalts/der Anwältin zur Verjährungs-
hemmung durch Verhandlungen auf.

Ob fachlich oder allgemein, ich wünsche 
eine spannende und bereichernde Lektüre!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bettina Taylor

https://www.facebook.com/FachinfoMagazin/
https://wp12264852.server-he.de/2017/Infobrief_MkG/InfoBrief_MkG_SA_Fachanwalt_werden.pdf
https://wp12264852.server-he.de/2017/Infobrief_MkG/InfoBrief_MkG_SA_Fachanwalt_werden.pdf
http://www.mkg-online.de/
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Auffassung, welcher aber nicht zuzustim-
men ist. Steuerberater üben einen freien 
Beruf aus (§ 32 Abs. 2 StBerG) und sind so-
mit weisungsfrei. Auch entscheidet der Auf-
traggeber in diesem Fall nicht über Zweck 
und Mittel der Datenverarbeitung.

Dies ist nur ein Beispiel von vielen. Daten-
verarbeitungen durch Dienstleister bzw. 
sonstige Dritte werden zurzeit häufig ohne 
weitere Prüfung von den Parteien als Auf-
tragsverarbeitung eingeordnet, obwohl 
der Dienstleister oder sonstige Dritte gar 
kein Auftragsverarbeiter i.S.v. Art. 4 Nr. 8 
DSGVO ist.

Hält sich ein Dienstleister oder ein sonsti-
ger Dritter aufgrund einer angenommenen 
Auftragsverarbeitung nicht für verantwort-
lich i.S.v. Art. 4 Nr. 7 DSGVO, wird dieser 
im Falle der Geltendmachung von Betrof-
fenenrechten an den vermeintlichen Ver-
antwortlichen verweisen und damit gegen 
seine gesetzlichen Pflichten verstoßen. 
Auch die Information des Betroffenen nach 
Art. 13 DSGVO wird im Zweifel vom „fal-
schen“ Verantwortlichen erteilt und führt 
nicht zu einer Entpflichtung des eigentlich 
Verantwortlichen. Vor allem aber ist die er-
teilte Information in diesen Fällen fehlerhaft. 
Schließlich wird über eine Auftragsverarbei-
tung informiert, die keine ist, bzw. nicht 
über die korrekte Stellung des Auftragneh-
mers als (Mit-)Verantwortlicher informiert. 

Die detaillierten gesetzlichen Vorga-
ben haben schon in der „Vor-DSGVO-
Zeit“ (§ 11 Abs. 2 BDSG a.F.) und ak-
tuell durch Art. 28 DSGVO zu einer 
hohen Standardisierung von Auftrags-
verarbeitungsverträgen (AV-Verträ-
gen) geführt. Deshalb finden sich im 
Netz zahlreiche kostenlose und vor al-
lem durchaus brauchbare Musterver-
träge, die nur individualisiert werden 
müssen. Das hält den Aufwand für die 
Anwältin bzw. den Anwalt überschau-
bar. Problematischer ist die Abgren-
zung zur eigenen Verantwortlichkeit 
des Dienstleisters i.S.v. Art. 4 Nr. 7 
DSGVO. Erfahren Sie in diesem Bei-
trag, worin die Unterschiede liegen.

Neulich rief mich ein Steuerberater an und 
fragte mich nach einer praktikablen Lösung 
zu einem Problem mit seinen rund 600 
AV-Verträgen. Er wolle ein Subunterneh-
men mit der Bearbeitung eines Teiles der 
Mandanten-Lohnbuchhaltung beauftragen 
und sei nun aufgrund der mit den Mandan-
ten geschlossenen AV-Verträge verpflichtet, 
sich hierfür von jedem Mandanten eine Ge-
nehmigung einzuholen. Als ich ihm darlegte, 
dass die Erstellung der Lohnbuchhaltung 
durch ihn als Steuerberater keine Auftrags-
verarbeitung i.S.v. Art. 4 Nr. 8 DSGVO sei, 
war er einigermaßen verwundert. Zwar 
vertreten die Aufsichtsbehörden in NRW 
und Baden-Württemberg eine gegenteilige 

DSGVO AKTUELL – 
AUFTRAGSVERARBEITUNG ODER NICHT?

DATENSCHUTZ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RAINER ROBBEL

Rainer Robbel ist Rechtsanwalt in der Kanz-
lei ETL-Rechtsanwälte GmbH, Niederlassung 
Köln. Er ist als externer Datenschutzbeauf-
tragter (DSB-TÜV) für zahlreiche verschie-
dene Unternehmen tätig. Rainer Robbel hat 
zwischen 1988 und 1992 Rechtswissen-
schaften an der Rheinischen-Friedrich-Wil-
helms-Universität zu Bonn studiert und ist 
seit 1995 als Rechtsanwalt zugelassen.

www.etl-rechtsanwaelte.de

VIELE AUFTRAGSVERARBEITUNGS-
VERTRÄGE FÄLSCHLICHERWEISE 
ABGESCHLOSSEN

WAS, WENN DER FALL GAR 
KEINE AUFTRAGSVERARBEITUNG 
DARSTELLT?

https://www.etl-rechtsanwaelte.de/anwaelte/koeln
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Auch dies sind Verstöße gegen die daten-
schutzrechtlichen Pflichten. Hinzu kommt, 
dass die Vertragsparteien den geschuldeten 
Pflichten aus dem AV-Vertrag in vielen Fäl-
len nicht nachkommen können.

Um derartige Datenschutzverstöße zu ver-
meiden, muss daher immer zuerst geprüft 
werden, ob im konkreten Fall eine Auftrags-
verarbeitung vorliegt. Die Frage, was nun 
eine Auftragsverarbeitung ist und was nicht, 
hat sich auch das Bayerische Landesamt für 
Datenschutzaufsicht gestellt und zur Beant-
wortung eine Auslegungshilfe veröffentlicht, 
die hier zum Download zur Verfügung 
steht. Nach der zutreffenden Auffassung 
der bayerischen Datenschützer „liegt eine 
Auftragsverarbeitung im datenschutz-
rechtlichen Sinne nur in Fällen vor, in 
denen eine Stelle von einer anderen 
Stelle im Schwerpunkt mit der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten 
beauftragt wird. Die Beauftragung mit 
fachlichen Dienstleistungen anderer 

Art, d. h. mit Dienstleistungen, bei 
denen nicht die Datenverarbeitung im 
Vordergrund steht bzw. bei denen die 
Datenverarbeitung nicht zumindest 
einen wichtigen (Kern-)Bestandteil 
ausmacht, stellt keine Auftragsver-
arbeitung im datenschutzrechtlichen 
Sinne dar.“ Dazu hat das LDA Bayern eine 
Reihe von Positiv- und Negativbeispielen 
aufgelistet.

Hätte der Steuerberater aus meinem Bei-
spielfall, bzw. dessen Datenschutzbeauftrag-
ter, diese Auslegungshilfe zu Rate gezogen, 
müsste er sich nun nicht den Kopf zerbre-
chen, wie er die rund 600 nicht anwendba-
ren AV-Verträge wieder aus der Welt schafft.

Nicht jede Verarbeitung personenbezo-
gener Daten durch beauftragte Dienst-
leister stellt eine Auftragsverarbeitung i.S.v. 
Art. 4 Nr. 8, 28 DSGVO dar! Wird die 

Datenverarbeitung aber von den Parteien 
fälschlicherweise als Auftragsverarbeitung 
gehandhabt und auch nach außen gelebt, 
verstoßen diese regelmäßig gegen daten-
schutzrechtliche Pflichten. Im Worst Case 
kann dies zu empfindlichen Bußgeldern füh-
ren. Daher muss zunächst geprüft werden, 
ob nicht eine eigene Verantwortlichkeit 
besteht. Das ist nicht immer einfach und 
es müssen stets sämtliche Umstände des 
Einzelfalls berücksichtigt werden. Das LDA 
Bayern hat hierfür eine – auch für die an-
waltliche Beratung – wertvolle Auslegungs-
hilfe zur Verfügung gestellt.

DATENSCHUTZ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.datev.de/anwalt

Als Rechtsanwalt bekommen Sie bei DATEV in jedem Fall mehr: die Datenbank LEXinform Anwalt zum Beispiel für juristisches 

Know-how und umfassende Unterstützung bei der Recherche. Oder weitere professionelle Lösungen rund um Fallbearbeitung, digi-

tale Zusammenarbeit in der Kanzlei, Abrechnung und betriebswirtschaftliche Kennzahlen. Für einen durchgängig digitalen Workflow.

Jetzt neu:

LEXinform

Anwalt

Wissensdatenbank

für Juristen

bestens aufbereitet – 

für mich einfach perfekt!

Juristisches Fachwissen

ZUERST PRÜFEN, OB EINE AUF-
TRAGSVERARBEITUNG VORLIEGT

FAZIT: 
VERANTWORTLICHKEITEN 
PRÜFEN, UM DSGVO-VERSTÖßE 
ZU VERMEIDEN Die große Legal Tech-Umfrage zur

Digitalisierung der Anwaltschaft

JETZT TEILNEHMEN!

Mit kollegialen Grüßen

Rainer Robbel

https://www.lda.bayern.de/media/veroeffentlichungen/FAQ_Abgrenzung_Auftragsverarbeitung.pdf
http://www.datev.de/anwalt
https://kanzlei-umfrage.de/?utm_source=legaltech&utm_medium=Sidebar&utm_campaign=Umfrage
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Heute ist es üblich, dass Bewerberin-
nen und Bewerber manchmal dazu 
aufgefordert werden, ihre Unterlagen 
nur über ein Portal in einem bestimm-
ten Format online hochzuladen oder 
per E-Mail einzureichen. Seit Inkraft-
treten der DSGVO und des BDSG, 
insbesondere § 26 BDSG, sind ihre 
Rechte gestärkt und die Pflichten für 
Arbeitgeber verschärft worden. Er-
fahren Sie in diesem Artikel, worauf es 
hier beim Datenschutz ankommt. 

Wer beim E-Recruiting in Sachen Daten-
schutz nachlässig agiert, geht Risiken ein. 
Negative Rechtsfolgen für den Arbeitgeber 
sind nicht nur die Sanktion mit Bußgeldern 
nach DSGVO, sondern auch mögliche 
Schadenersatzansprüche der Bewerberin 
oder des Bewerbers, u. a. nach AGG. Auf 
der anderen Seite hat sie oder er selbst in 
der Hand, wie sie/er sich in den sozialen 
Netzwerken, in Blogs oder mit einer eige-
nen Website präsentiert.

Zum E-Recruiting gehört, dass bereits im 
Vorfeld eines Bewerbungsverfahrens eini-
ge organisatorische Maßnahmen zu treffen 
sind, damit die datenschutzrechtlichen An-
forderungen eingehalten werden. Dazu ge-
hören u. a.:

M Konkretes Anforderungsprofil der 
ausgeschriebenen Stelle – es dient zur 

AKTUELLE RECHTSPRECHUNG

TEIL 4 SERIE „ARBEITEN 4.0“ 
E-RECRUITING UND DATENSCHUTZ –
DIESE RICHTLINIEN SOLLTEN ARBEIT-
GEBER UNBEDINGT EINHALTEN

Orientierung der zulässigen Fragen bei spä-
teren Auswahlgesprächen mit Bewerberin-
nen und Bewerbern.

M Besteht die Möglichkeit, sensible Bewer-
berdaten verschlüsselt zu übermitteln?

M Sind die Zugriffsrechte (z. B. von HR, 
Führungskraft der Abteilung, Rechtsab-
teilung, Datenschutzbeauftragter, BR) auf 
die Bewerberdatenbank eindeutig definiert 
und begrenzt? Ggfs. ist eine Schulung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter notwen-
dig.

M Sollte eine Löschfrist für die Bewer-
bungsunterlagen festgelegt werden? Emp-
fehlung: max. sechs Monate nach Ende 
des Bewerbungsprozesses

M Speicherung von Bewerberdaten in 
einem Pool zur Verwendung für spätere 
Ausschreibungen max. ein Jahr und nur mit 
gesonderter Einwilligung der Bewerberin 
oder des Bewerbers

M Erstellen einer Datenschutzerklärung, 
die transparent auf die Informationsrechte 
der Bewerberin oder des Bewerbers nach 
Art. 13 und Art. 14 DSGVO hinweist. Sie 
sollte automatisch mit der Eingangsbestäti-
gung versandt werden; Beispiel hierfür bei 
Grimm/Kühne, ArbRB 2018, 245 ff. (erhält-
lich als kostenpflichtiger Download bei juris)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PETRA GEIßINGER

Petra Geißinger, Aßling/Oberbayern, Rechts-
anwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht, 
zertifizierte Teletutorin, Dozentin, tätig als 
Einzelanwältin, freie Mitarbeiterin, Online-
trainerin und Autorin. 

www.kanzlei-geissinger.de

http://www.kanzlei-geissinger.de
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Was passiert mit Kopien von Be-
werberunterlagen, die auf anderen 
Rechnern gespeichert werden?

Was geschieht mit Papierausdru-
cken nach dem Ende des Verfah-
rens? Wie sind diese zu vernichten?

Welche Fragen sind im Bewer-
bungsgespräch in Verbindung mit 
dem Anforderungsprofil zulässig?

In welchem Umfang dürfen Bewer-
berdaten aus den sozialen Netz-
werken verwendet werden (sog. 
Pre-Employment-Screening bzw. 
Background-Check)? Bei Karriere-
netzwerken wie XING oder Linke-
dIn wird dies in Grenzen für zulässig 
erachtet, nicht jedoch bei Facebook 
oder Twitter.

Ist das Einholen von Auskünften 
bei ehemaligen Arbeitgebern zu-
lässig? In der aktuellen Diskussion ist 
dies streitig.

q

q

q

q

q

Wenn in der digitalen Welt 
reale  Sicherheit wichtig ist.

> Firmen und Freie Berufe 
> Cyberversicherung

Die Anzahl der Angriffe auf IT-Systeme nimmt kontinuier-
lich zu. Aus der Nutzung des Internets und vernetzter 
 Kommunikationsgeräte resultiert für Sie eine Vielzahl von 
Risiken. Aus diesen Gründen ist es notwendig, sich für  
den Fall der Fälle abzusichern. Die HDI Cyberversicherung 
bietet Ihnen einen umfangreichen Schutz und profes-
sionelle  Soforthilfe rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr.  
IT-Sicherheitstrainings für Ihre Mitarbeiter runden das 
 Sicherheitspaket zusätzlich ab.

www.hdi.de/cyberversicherung

M Bei Einsatz von Drittanbietern (Ver-
wenden eines Bewerberportals in einer 
Cloud) sind diese als Auftragsdatenver-
arbeiter und gesondert auf die DSGVO zu 
verpflichten. Der Application Service Ver-
trag (ASP) muss ebenfalls den Anforderun-
gen der DSGVO genügen.

M Erstellen von Compliance-Richtlinien, 
diese u. a. intern für alle klären:

Nicht übersehen werden sollte, dass der 
Arbeitgeber den Betriebsrat im Rahmen 
der Mitbestimmung in personellen Ange-
legenheiten nach § 99 BetrVG umfassend 
zu beteiligen hat. Gleiches gilt auch für die 
Teilnahme der Schwerbehindertenver-
tretung (SBV) nach § 95 Abs. 2 SGB IX 
an Auswahlgesprächen mit schwerbehin-
derten Bewerbern, sofern diese damit ein-
verstanden sind und die SBV dies für not-
wendig erachtet.

Es empfiehlt sich, alle Maßnahmen mit dem 
Datenschutzbeauftragten abzustimmen 
bzw. sich Rat bei der jeweiligen Landes-
datenschutzbehörde einzuholen. 

Erste positive Urteile Beschäftigter auf Aus-
kunft nach Art. 15 DSGVO (vgl. LAG Ba-
den-Württemberg Urteil vom 19.12.2018, 

17 Sa 11/18, NZA-RR 2019, 242 nicht rk) 
und Urteile auf Schadenersatz nach AGG 
wegen Fehler im Bewerberverfahren (z. B. 
Urteil des BAG vom 11.8.2016, 8 AZR 
375/15) zeigen, dass der organisatorische 
Aufwand im Recruitment notwendig ist.

VERTIEFENDE QUELLEN UND 
LITERATUR:

AKTUELLE RECHTSPRECHUNG
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GOLA, DAS INTERNET ALS 
QUELLE VON BEWERBERDATEN, 
NZA 2019, 654 FF.

Mit kollegialen Grüßen

Petra Geißinger

AMTLICHER TEXT DER DSGVO 

RATGEBER BESCHÄFTIGTEN-
DATENSCHUTZ, 3. AUFLAGE 
2019 MIT FALLBEISPIELEN 

http://www.hdi.de/cyberversicherung
https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&sid=b3b8b54e2c3b7848ee97078167605ddd&nr=19036&linked=urt
https://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&sid=b3b8b54e2c3b7848ee97078167605ddd&nr=19036&linked=urt
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=DE#d1e6562-1-1
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2019/03/Ratgeber-Besch%C3%A4ftigtendatenschutz.pdf
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Brauche ich einen Fachanwaltstitel 
und wie bekomme ich ihn? Das sind 
zwei der Fragen, die in Beratungs-
gesprächen zur Kanzleigründung und 
-organisation am häufigsten gestellt 
werden. Als Beraterin gibt man die 
gute alte Juristenantwort: „Das 
kommt drauf an.“ 

Das Rechtsmagazin Legal Tribune Online 
titelte am 29.08.2017 „Wie gefragt sind 
Experten?“ und lieferte dazu die Einschät-
zungen verschiedener Kenner der Anwalts-
szene. Danach sollen Fachanwaltstitel bei 
kleineren und mittelständischen Kanzleien 
als „Wegweiser“ für die Mandanten gera-
dezu unverzichtbar sein. Bei Großkanzlei-
en, insbesondere auch international täti-
gen, spielen sie laut dem Beitrag nur eine 
untergeordnete Rolle. Rechtsanwalt Dr. 
Matthias Kilian resümiert als Ergebnis einer 
Studie des Soldan Instituts für Anwaltsma-
nagement, dass Fachanwältinnen und Fach-
anwälte i.d.R. zufriedener seien und mehr 
verdienten als Nicht-Fachanwälte. Immer-
hin 53 Prozent der Fachanwältinnen und 
Fachanwälte gäben als wichtigste Folge des 
Titelerwerbs eine Steigerung ihrer Kanzlei-
erträge an (Kilian, Anwaltliche Spezialisie-
rung – oder was bringt ein Fachanwaltstitel, 
AnwBl. 2012, 106). Fest steht, dass anwalt-
liche Spezialisierung einer der wesentlichen 
Möglichkeiten für Anwältinnen und Anwäl-
te ist, sich von der Konkurrenz abzuheben.

Ursprung der heutigen Fachanwaltschaften 
war das Inkrafttreten der Fachanwaltsord-
nung (FAO) am 11.03.1997. Bis zu diesem 
Zeitpunkt gab es „nur“ vier Fachanwaltsbe-
zeichnungen – die für das Verwaltungsrecht, 
das Steuerrecht, das Arbeitsrecht und das 
Sozialrecht. Da sie als einzige Rechtsge-
biete bis heute ausdrücklich in § 43c der 
Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) fest-
geschrieben sind und damit unter dem be-
sonderen Schutz des Gesetzgebers stehen, 
haben Sie neben den restlichen Fachan-
waltstiteln eine Sonderstellung.

Die Schaffung weiterer Fachanwaltsbe-
zeichnungen war und ist gem. § 59b Abs. 
2 Nr. 2 lit. a BRAO der Satzungsversamm-
lung, dem sog. Anwaltsparlament, vorbehal-
ten. Die Erste Satzungsversammlung nahm 
zunächst als weitere Rechtsgebiete das Fa-
milienrecht und das Strafrecht auf. Mit der 
Einführung dieser beiden Fachanwaltschaf-
ten wurde die bis dahin geltende Orientie-
rung der Fachanwaltsbezeichnungen an den 

ARTIKELSERIE „FACHANWALTSCHAFT“ 
TEIL 1: VOR- UND NACHTEILE DER 
SPEZIALISIERUNG

K ARRIERE
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DR. SUSANNE OFFERMANN-
BURCKART

Rechtsanwältin Dr. Susanne Offermann- 
Burckart war viele Jahre (Haupt-) Geschäfts-
führerin zweier großer Rechtsanwaltskam-
mern. Außerdem hat sie als langjähriges 
Mitglied des Ausschusses 1 der Satzungs-
versammlung die FAO entscheidend mitge-
prägt. Zahlreiche einschlägige Publikationen 
(u. a. Fachanwalt werden und bleiben, Otto 
Schmidt Verlag, und FAO-Kommentierung 
bei Henssler/Prütting, BRAO-Kommentar, 
Beck Verlag) runden ihre Befassung mit dem 
Thema ab.

www.offermann-burckart.de

WIE IST DAS SYSTEM DER 
FACHANWALTSCHAFTEN ENT-
STANDEN?

FRÜHER: ORIENTIERUNG DER 
FACHANWALTSCHAFTSBEZEICH-
NUNGEN AN GERICHTSBARKEIT

Überblick und 
Leitfaden

Zum Gratis- 
Download 
hier klicken

Wegweiser Fachanwaltschaft

https://www.lto.de/recht/juristen/b/fachanwaelte-in-mittleren-und-grossen-kanzleien-ausbildung-fachanwaltstitel/
https://www.lto.de/recht/juristen/b/fachanwaelte-in-mittleren-und-grossen-kanzleien-ausbildung-fachanwaltstitel/
http://www.offermann-burckart.de/
https://wp12264852.server-he.de/2017/Infobrief_MkG/InfoBrief_MkG_SA_Fachanwalt_werden.pdf
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Der Fachanwaltstitel für Sportrecht ist 
der jüngste; er wurde im November 2018 
beschlossen und ist am 01.07.2019 in Kraft 
getreten. Man erkennt auf den ersten Blick, 
dass heute nicht mehr fest umrissene 
(Rechts-)Gebiete, sondern die Nachfrage 
auf Seiten der Mandantschaft die Einfüh-
rung eines Fachanwaltstitels bestimmt.

Die Entscheidung für oder gegen einen 
Fachanwaltstitel hat viele Aspekte. Wer sich 
bei seiner Tätigkeit auf ein einziges oder we-
nige Spezialgebiet(e) beschränkt, wird nach 
einer gewissen Anlaufzeit zur Expertin bzw. 
zum Experten, die/der die gestellten Anfor-
derungen schneller, müheloser und meist 
besser erfüllt als andere. Wer die Rechts-
beratung auf wenige Rechtsgebiete fokus-
siert, kann in derselben Zeit mehr Fälle be-
arbeiten als eine Kollegin oder ein Kollege, 
die/der annimmt, was kommt, und die/der 
deshalb mit Problemstellungen aus vielen 

Gerichtsbarkeiten aufgegeben. Gemeinsam 
war den damit existierenden sechs Fach-
anwaltschaften allerdings immer noch, dass 
ihnen eigene Fachgerichte mit besonderen 
Verfahrensordnungen zugrunde lagen (vgl. 
hierzu etwa Busse, Gedanken zur anwalt-
lichen Berufsordnung, NJW 1999, 3017, 
3022.).

Erst in der dritten Legislaturperiode brach 
das Eis, nachdem man einen festen Krite-
rienkatalog entwickelt hatte. Dieser wurde 
zwischenzeitlich mehrfach überarbeitet und 
angepasst. Die einzige Fachanwaltschaft, die 
politischen Umständen geschuldet war und 
Hilfe bei der Bewältigung einer akuten Not-
lage leisten sollte, war die für Migrations-
recht, die im November 2015 beschlossen 
wurde. Die Diskussion geht weiter. Immer 
noch steht der in der letzten Legislaturpe-
riode durchgefallene „Fachanwalt für Op-
ferrecht“ in der Diskussion. 

verschiedenen Bereichen des Rechts kon-
frontiert ist. Man könnte es auf die Formel 
bringen: Die Spezialistin bzw. der Spezialist 
erzielt mit einem Minimum an Einsatz ein 
Maximum an Erfolg.

Andererseits besteht die Gefahr, dass die 
Fachanwältin bzw. der Fachanwalt zum 
„Fachidioten“ wird, und dass insbesondere 
auch Dritte glauben, sie oder er beherr-
sche nichts außer diesem Gebiet. Das hat 
für eine Fachanwältin bzw. einen Fachan-
walt, die/der von den Mandaten aus ihrem/
seinem Spezialgebiet nicht leben kann, u. 
U. fatale Auswirkungen. Wenn potenzielle 
Mandanten glauben, ein/e „Fachanwalt/in 
für Informationstechnologierecht“ sei nicht 
in der Lage, eine Nebenkostenabrechnung 
zu überprüfen oder einen Unfallschaden 
abzuwickeln, werden entsprechende Auf-
träge ausbleiben. Das ist der Grund, warum 
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Die neuen 
Online-Live-Seminare
Weil es so einfach ist: anmelden, einloggen, fortbilden!

Ihre Vorteile:  
· Kompetent & persönlich: Top-Dozenten und Live-Chat  
· Einfach & fl exibel: Mit nur wenigen Mausklicks anmelden
· Günstig & effi zient: Für nur 95 Euro – inklusive Zertifi kat

Jetzt informieren und buchen: alle Themen und Termine 
unter fachseminare-von-fuerstenberg.de/online

In Kooperation mit 
dem Verlag Dr. Otto Schmidt 
und DATEV

HEUTE: NACHFRAGE BESTIMMT 
EINFÜHRUNG EINES FACHAN-
WALTSTITELS

SPEZIALIST VS. „FACHIDIOT“ – 
VOR- UND NACHTEILE DES 
FACHANWALTSTITELS

IST EINE FACHANWALTSCHAFT 
DAS RICHTIGE FÜR MICH?

https://mkg-online.de/2018/11/27/fachanwalt-fuer-sportrecht-kommt/
https://onlineseminarshop.otto-schmidt.de/shop/fachseminare-von-fuerstenberg
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mancher Fachanwalt auf Briefbogen und 
Kanzleischild seinen Titel verschweigt und 
sich nur auf ausdrückliches Befragen zu ihm 
„bekennt“.

Wie wichtig es ist, Fachanwalt bzw. Fachan-
wältin zu sein, hängt vom Rechtsgebiet ab. 
Arbeitsrechtler/innen und Familienrechtler/
innen etwa haben ohne Fachanwaltschaft 
am Markt kaum noch eine Chance, weil 
die Nachfrageseite inzwischen auf den Titel 
„geeicht“ ist. Die Agrarrechtlerin bzw. der 
Agrarrechtler dagegen, die/der seit Jahren 
ihre/seine feste Klientel hat, wird auf die 
Fachanwaltsbezeichnung getrost verzichten 
können – was nicht bedeutet, dass es nicht 
auch bei ihr oder ihm ein „Nice-to-have“ 
gibt. Jeder, für den das Erreichen der Fall-
zahlen kein Problem ist, sollte deshalb nicht 
die überschaubare Mühe eines Lehrgangs 
scheuen und den Titel erwerben.

Als Alternative zur Fachanwaltschaft kommt 
nach § 7 BORA die Benennung von „Teil-
bereichen der Berufstätigkeit“ ohne und 
mit qualifizierenden Zusätzen in Betracht. 
Besonders im Fokus steht hierbei der sog. 
„Spezialist“, der hinsichtlich seiner Anfor-
derungen und einer möglichen Verwechs-
lungsgefahr mit dem Fachanwalt (§ 7 Abs. 2 
BORA) seit Jahren die Gerichte beschäftigt 
(vgl. hierzu zuletzt BGH BRAK-Mitt. 2017, 
42 m. krit. Anm. Offermann-Burckart, 
BRAK-Mitt. 2017, 10 = AnwBl. 2017, 201. 
Dazu auch Quaas, Das Fachanwaltsrecht 
in der Rechtsprechung des Senats für An-
waltssachen des BGH im Jahr 2016, BRAK-
Mitt. 2017, 2, 8 ff., und Engelke, Spezialis-
tenwerbung wegen Fachanwaltschaft per se 
irreführend?, AnwBl. 2017, 276, 278.). Die 
Satzungsversammlung hat deshalb in ihrer 
sechsten Legislaturperiode über eine Klar-
stellung zum „Spezialisten“ (und „Exper-
ten“) diskutiert, konnte sich aber nicht auf 

eine Formulierung einigen (vgl. hierzu und 
zu dem Thema insgesamt ausführlich Offer-
mann-Burckart, in: Kilian/Offermann-Bur-
ckart/vom Stein, Praxishandbuch Anwalts-
recht, 3. Aufl. 2018, § 8 Rdn. 73 ff., 85).

Fest steht, dass der derzeitige Trend zur 
Spezialisierung geht. Das Gewicht, das der 
jeweilige Fachanwaltstitel im Alltag rechtli-
cher Beratung hat, hängt dabei stark vom 
jeweiligen Rechtsgebiet ab. Während der 
Fachanwaltstitel in dem einen Rechtsbe-
reich unerlässlich ist, mag er in einem an-
deren eher „schmückendes Beiwerk“ sein. 
Wer am Anfang seiner Karriere steht und 
sich noch nicht festlegen will oder kann, ist 
gut beraten, vor dem Erwerb einer Fach-
anwaltschaft gewissenhaft die eigenen Nei-
gungen und den Markt zu erkunden.

„SOLL ICH MEINEN FACHANWALT 
MACHEN?“ RECHTSGEBIET IST 
AUSSCHLAGGEBEND

ALTERNATIVE ZUR FACHAN-
WALTSCHAFT: BENENNUNG 
VON „TEILBEREICHEN DER 
BERUFSTÄTIGKEIT“

IST EINE FACHANWALTSCHAFT 
DAS RICHTIGE FÜR MICH?

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Susanne Offermann-Burckart
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 Weitere Infos unter: beck-online.de

 facebook.com/verlagchbeck    twitter.com/beckonlinede

Von Arbeitsrecht bis Zivilrecht. 
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Einfach, komfortabel und sicher.
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4 Wochen  
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beck-online.de
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Der BGH hatte sich mit der Frage zu 
befassen, ob die durch die Beauftra-
gung eines Anwalts bzw. einer Anwäl-
tin entstehenden Kosten auch dann 
zu erstatten sind, wenn zum Zeit-
punkt der Beauftragung die Klage be-
reits zurückgenommen worden war, 
der Beklagte dies aber nicht wusste.

Die entscheidende Frage war, ob hier auf 

die objektive Lage abzustellen ist oder auf 

die subjektive Lage. Objektiv ist es sicher-

lich nicht notwendig, noch eine Anwältin 

bzw. einen Anwalt zu beauftragen, wenn 

die Klage bereits zurückgenommen worden 

ist. Aus der subjektiven Sicht des Beklagten, 

der keine Kenntnis von der Klagerücknah-

me hat, erscheint es dagegen erforderlich, 

einen Anwalt zu beauftragen. 

Die zugrunde liegende Rechtsfrage war 

dem BGH bereits 2018 vorgelegt worden. 

Die dortige Rechtsbeschwerde war aller-

dings unzulässig, so dass der BGH in der 

Sache nicht entscheiden musste. Er hat 

jedoch schon damals darauf hingewiesen, 

dass er die Rechtslage ähnlich beurteile wie 

bei einer Rechtsmittelrücknahme und er 

folglich beabsichtige, auch hier auf die sub-

jektive Sicht abzustellen (AGS 2019, 198 = 

NJW-RR 2019, 381). 

Zur Frage, ob die Beauftragung eines An-

walts in Unkenntnis der Rücknahme eines 

Rechtsmittels notwendig ist, hatte der 

BGH allerdings zunächst die Auffassung 

vertreten, abzustellen sei auf die objektive 

Lage (AGS 2016, 252 = NJW 2016, 2751). 

Werde ein Rechtsmittel zurückgenommen, 

dann sei eine hiernach erfolgte Bestellung 

der Anwältin oder des Anwalts objektiv 

nicht mehr notwendig. Die dadurch aus-

gelösten Kosten seien folglich auch nicht 

erstattungsfähig. Auf die (verschuldete oder 

unverschuldete) Unkenntnis des Rechts-

mittelbeklagten von der Rechtsmittelrück-

nahme komme es nicht an, denn die sub-

jektive Unkenntnis des Rechtsmittelgegners 

sei nicht geeignet, die Erstattungsfähigkeit 

der Kosten für eine objektiv nicht erforder-

liche Handlung zu begründen. Nachdem 

diese Entscheidung in der obergerichtlichen 

Rechtsprechung erhebliche Kritik erfahren 

hat (OLG München AnwBl 2016, 854 = 

AGS 2016, 547 = NJW-Spezial 2016, 733; 

OLG Celle AGS 2017, 99 = NJW-Spezial 

2017, 123), ist der BGH (AnwBl 2017, 447 

= AGS 2017, 248 = RVGreport 2017, 143 

= NJW-Spezial 2017, 443) zunächst in einer 

Familiensache von seiner Auffassung abge-

rückt und hat hier wegen der Besonderheit 

in Familiensachen der freiwilligen Gerichts-

barkeit auf die subjektive Lage abgestellt. 

KOSTENERSTATTUNG NACH 
KLAGERÜCKNAHME: WIE IST DIE 
RECHTSLAGE?

RVG & CO.
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PROBLEM1. DIE RECHTSPRECHUNG 
DES BGH ZUR RECHTS-
MITTELRÜCKNAHME 2.

NORBERT SCHNEIDER

Rechtsanwalt Norbert Schneider hat be-
reits zahlreiche Werke zum RVG veröffent-
licht, u. a. Fälle und Lösungen zum RVG, 
AnwaltKommentar RVG und Das ABC 
der Kostenerstattung. Er ist außerdem 
Autor der Fachinfo-Tabelle „Gerichtsbe-
zirke 2019“ und Mitherausgeber der AGS 
– Zeitschrift für das gesamte Gebühren-
recht. Er gibt sein Know-how in etlichen 
Praktikerseminaren weiter und ist Mitglied 
des DAV-Ausschusses „RVG und Gerichts-
kosten“.

www.anwaltkooperation.de

https://www.anwaltverlag.de/rechtsgebiete/rechtsgebiete-von-a-bis-z/gebuehrenrecht/1144/faelle-und-loesungen-zum-rvg
https://www.anwaltverlag.de/rechtsgebiete/rechtsgebiete-von-a-bis-z/gebuehrenrecht/1144/faelle-und-loesungen-zum-rvg
https://www.anwaltverlag.de/rechtsgebiete/rechtsgebiete-von-a-bis-z/gebuehrenrecht/20/das-abc-der-kostenerstattung-2016
https://www.anwaltverlag.de/rechtsgebiete/rechtsgebiete-von-a-bis-z/gebuehrenrecht/20/das-abc-der-kostenerstattung-2016
https://gerichtsbezirke.de/fachinfo-tabelle-gerichtsbezirke-2019/
https://gerichtsbezirke.de/fachinfo-tabelle-gerichtsbezirke-2019/
https://www.anwaltverlag.de/rechtsgebiete/rechtsgebiete-von-a-bis-z/gebuehrenrecht/1029/ags-anwaltsgebuehren-spezial
https://www.anwaltverlag.de/rechtsgebiete/rechtsgebiete-von-a-bis-z/gebuehrenrecht/1029/ags-anwaltsgebuehren-spezial
https://www.anwaltverlag.de/rechtsgebiete/rechtsgebiete-von-a-bis-z/gebuehrenrecht/1029/ags-anwaltsgebuehren-spezial
http://www.anwaltkooperation.de/
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Wenig später hat der BGH (NJW 2018, 

1403 = AnwBl 2018, 300 = AGS 2018, 

251 = RVGreport 2018, 179) dann auch 

für Zivilsachen die Kehrtwendung vollzogen 

und „in Abgrenzung“ zu seiner vorangegan-

genen Entscheidung klargestellt, dass auch 

hier auf die subjektive Sicht abzustellen sei.

Diese Rechtsprechung wendet der BGH 

jetzt auf die Klagerücknahme an und stellt 

auch hier auf die subjektive Sicht ab, also 

darauf, ob es aus Sicht des Beklagten not-

wendig war, eine Anwältin oder einen An-

walt zu beauftragen (Beschl. v. 23.5.2019 - V 

ZB 196/17, AGS 2019, 433 = NJW-Spezial 

2019, 571 = RVGreport 2019, 344). Daher 

kann ein Beklagter grundsätzlich die Erstat-

tung der Anwaltskosten verlangen, wenn 

er diesen zwar erst nach Rücknahme der 

Klage beauftragt hat, der Beklagte aber von 

der Rücknahme weder Kenntnis hatte noch 

hätte Kenntnis haben müssen.

DIE ENTSCHEIDUNG 
DES BGH3.

Der Kläger reicht am 1.10.2019 Klage ein. Die Klage wird dem Beklagten am 

15.10.2019 zugestellt. Daraufhin beauftragt der Beklagte noch am selben Tag 

einen Anwalt, der 

a) die Verteidigungsbereitschaft anzeigt,

b) die Verteidigungsbereitschaft anzeigt und gleichzeitig die Abweisung der Klage 

beantragt.

Die Klage war allerdings bereits mit einem am 11.10.2019 bei Gericht einge-

gangenen Schriftsatz zurückgenommen worden, was dem Beklagten und seinem 

Anwalt nicht bekannt war.

Würde man hier auf die objektive Lage abstellen, wären die Anwaltskosten in 

beiden Fällen nicht erstattungsfähig. Zutreffend ist es jedoch, auch hier auf die 

subjektive Lage abzustellen. 

Im Fall a) ist eine 0,8-Verfahrensgebühr erstattungsfähig. Die bloße Anzeige der 

Verteidigungsbereitschaft führt noch nicht zum Entstehen der vollen Verfahrens-

gebühr, sondern lässt nur die ermäßigte 0,8-Verfahrensgebühr nach Nr. 3101 VV 

entstehen (OLG Stuttgart AGS 2019, 501). 

Im Fall b) ist bereits die volle 1,3-Verfahrensgebühr (Nr. 3100 VV) angefallen und 

auch erstattungsfähig, die hier auch notwendig war, da im Gegensatz zu einem 

Rechtsmittel im Falle der Klage sofort ein Zurückweisungsantrag gestellt werden 

darf.

BEISPIEL:

https://www.ra-micro.de/
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erstattungsfähig, wenn die Klage der 
Ankündigung entsprechend umgehend 
zurückgenommen wird.

AG Dortmund, Beschl. v. 12.9.2014 – 426 

C 1293/14, AGS 2014, 492 = NJW-Spezial 

2014, 635

Versäumt die Anwältin oder der Anwalt die 

Unterrichtung, macht er sich gegebenenfalls 

schadensersatzpflichtig.

Zwar muss grundsätzlich der Kläger im 

Kostenfestsetzungsverfahren darlegen und 

glaubhaft machen, dass der Beklagte bei 

Beauftragung der Anwältin bzw. des An-

walts von der Rücknahme der Klage bereits 

Kenntnis hatte, bzw. hätte Kenntnis haben 

müssen; ungeachtet dessen bietet es sich 

an, dass sich der Anwalt auf Klägerseite im 

Fall des Auftrags zur Verteidigung gegen 

eine Klage unverzüglich zur Akte bestellt, 

damit die Beauftragung durch den Beklag-

ten aktenkundig wird und im Falle einer 

Klagerücknahme sich bereits aus den Akten 

ergibt, dass die Anwältin bzw. der Anwalt 

schon vor Rücknahme beauftragt worden 

war.

Werden Anwaltskosten in Unkenntnis 

einer Klagerücknahme aufgewandt, sind 

diese Kosten erstattungsfähig, wenn der 

Rechtsmittelgegner bzw. der Beklagte von 

der Rücknahme keine Kenntnis hatte und 

davon auch keine Kenntnis haben musste. 

Das gleiche gilt bei Rücknahme anderer An-

träge (z. B. Antrag auf Erlass eines Mahnbe-

scheids) oder auch bei der Rücknahme von 

Rechtsmitteln.

Für den Anwalt des Klägers, der die Klage 

wieder zurücknehmen soll, bedeutet dies, 

dass er den Beklagten möglichst unverzüg-

lich über eine Rücknahme unterrichten soll-

te. In diesem Moment erhält der Gegner 

Kenntnis von der Rücknahme. Dann ist es 

nämlich grundsätzlich nicht mehr notwen-

dig, noch eine Anwältin bzw. einen Anwalt 

mit der Vertretung oder weiteren Maßnah-

men zu beauftragen. Geschieht dies den-

noch, sind die dann entstandenen Anwalts-

kosten jedenfalls nicht erstattungsfähig.

Kündigt der Kläger gegenüber dem 
Beklagten bereits vor Zustellung der 
Klage an, dass die Klage zurückgenom-
men wird und beauftragt der Beklagte 
dennoch nach Klagezustellung einen 
anwaltlichen Prozessvertreter, so sind 
die entstandenen Anwaltskosten nicht 

Online-Seminar: 
RVG kompakt
Referent: Norbert Schneider

DeutscheAnwaltAkademie GmbH 
daa@anwaltakademie.de • Fon 030 726153 -0

Termin:
Donnerstag, 14. November 2019
10.00 Uhr bis 12.45 Uhr
(2,5 Vortragsstunden)

Schwerpunkte:
• Einführung in das Vergütungssystem des RVG 

• Vergütungsvereinbarungen: 
   Formvorschriften, Erfolgshonorar etc.

• Ordnungsgemäße Abrechnung und taktisches 
   Vorgehen bei Vergütungsabrechnung und   
   Vorschuss 

• Abrechnung von Beratungsmandaten 

• Abrechnung der außergerichtlichen Vertretung:  
   Geschäftsgebühr, Beratungshilfe etc.

• Abrechnung in Verfahren vor den Zivilgerichten  
   und vor den Verwaltungsgerichten 

• Abrechnung in Verfahren vor den Sozialgerichten 
   Abrechnung in Familiensachen sowie in Straf-   
   und Bußgeldsachen 

• Die Auslagentatbestände des RVG und ihre  
   Abrechnung 

• Besonderheiten der Prozess- und Verfahrens- 
   kostenhilfe 

• Grundzüge der Kostenerstattung

• Wichtiges zum Umgang mit dem Rechtsschutz- 
   versicherer 

Gebühr:
  90,- EUR RAe/-innen bis 3 Jahre nach Zul./
                  Assessoren/-innen bis 3 Jahre nach 
                 2. Examen/Referendare/-innen
120,- EUR Mitglieder Anwaltverein
125,- EUR Nichtmitglieder
zzgl. gesetzl. USt.
 

www.anwaltakademie.de

RVG & CO.
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FAZIT4.

PRAXISHINWEIS FÜR DEN 
KLÄGERANWALT

PRAXISHINWEIS FÜR DEN 
BEKLAGTENANWALT

Mit kollegialen Grüßen

              
            Norbert Schneider

https://www.anwaltakademie.de/product/24531
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Die Anwältin bzw. der Anwalt sollte sich 
jedoch keinesfalls blind auf die erteilte De-
ckungszusage verlassen. Vielfach wird dabei 
nämlich übersehen, dass die Deckungszu-
sage nur im Verhältnis zwischen Mandant 
(Versicherungsnehmer) und Rechtsschutz-
versicherung gilt, nicht jedoch auch zuguns-
ten der Anwältin oder des Anwalts. Die De-
ckungszusage, so das OLG Köln, ist lediglich 
ein deklaratorisches Schuldanerkennt-
nis zum Schutz des Versicherungsnehmers 
und schließt nachträgliche Einwendungen 
und Einreden der Rechtsschutzversiche-
rung gegen den Anwalt nicht aus.

 

Auch wenn die Rechtsschutzversicherung 
eine Deckungszusage erteilt hat, ist bzw. 
bleibt die Anwältin bzw. der Anwalt aus 
dem Anwaltsvertrag verpflichtet, die Er-
folgsaussichten einer Klage oder einer sons-
tigen Rechtsverfolgung nicht nur zu prüfen, 
sondern den Mandanten auch darauf hinzu-
weisen, dass der Prozess (sehr wahrschein-
lich) keine Aussicht auf Erfolg haben wird. 
Unterlässt die Anwältin oder der Anwalt 
diesen ausdrücklichen Hinweis bzw. klärt er 
den Mandanten nicht hinreichend auf, ver-
letzt er seine Pflicht aus dem Anwaltsver-
trag und hat der Rechtschutzversicherung 
etwaige von ihr getragene Rechtsanwalts- 
und Gerichtskosten zu erstatten.

Eine Rechtsschutzversicherung ist Anwalts 
Liebling: Sinngemäß kennt diesen bekannten 
Werbespruch wohl jede Anwältin und je-
der Anwalt. In der Tat sind rechtsschutzver-
sicherte Mandanten willkommen, denn Dis-
kussionen über die anfallenden Gebühren 
erübrigen sich in aller Regel und die Rechts-
schutzversicherer zahlen meist schnell und 
unkompliziert.

 

Eine Rechtsschutzversicherung ist jedoch 
kein Selbstläufer. Trotz zunächst erteilter 
Deckungszusage kann die Anwältin bzw. 
der Anwalt u. U. am Ende auf seinen Ge-
bühren und auch Gerichtskosten sitzen blei-
ben, wie zwei Fälle aus jüngster Zeit zeigen. 
So haben sowohl das OLG Köln (Urteil v. 
23.5.2019 – 24 U 124/18) sowie auch das 
OLG Hamburg (Urteil v. 27.9.2018 – 1 U 
2/18) – jeweils entgegen den Vorinstanzen 
– entschieden, dass der Rechtsschutzver-
sicherung gegen den Anwalt ein Anspruch 
auf Erstattung von ihr gezahlten Rechtsan-
walts- und Gerichtskosten bzw. vorgericht-
licher Mahnkosten zusteht. 

Der Entscheidung des OLG Köln lag ein 
Sachverhalt zugrunde, der für rechtsschutz-
versicherte Mandate typisch ist: die Rechts-
schutzversicherung erteilt Deckungszusage 
für ein Klageverfahren, das die Anwältin bzw. 
der Anwalt für den Mandanten führen will. 
Bleibt die Klage in erster oder auch zweiter 
Instanz ohne Erfolg, übernimmt die Rechts-
schutzversicherung aufgrund der Deckungs-
zusage die anfallenden Rechtsanwalts- und 
Gerichtskosten – so der Regelfall.

K ANZLEIPRAXIS

STOLPERFALLE RECHTSSCHUTZVER-
SICHERUNG: SO BLEIBEN SIE NICHT 
AUF IHREN KOSTEN SITZEN
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RAIK BRETE

Raik Brete ist seit 2005 Rechtsanwalt und 
seit 2009 Partner der Steuerberatungs- und 
Rechtsanwaltskanzlei Thomsen & Partner 
in Hannover. Seine Tätigkeitsschwerpunkte 
als Fachanwalt für Steuerrecht, Handels- 
und Gesellschaftsrecht liegen überwiegend 
im Steuer-, Gesellschafts- und Insolvenz-
recht, in denen er auch Autor zahlreicher 
Veröffentlichungen ist.

thomsenundpartner.de

KEIN KOSTENERSATZ TROTZ 
DECKUNGSZUSAGE 

NICHT BLIND AUF EINE 
DECKUNGSZUSAGE VERTRAUEN 

ANWALTLICHE HINWEIS- UND 
PRÜFUNGSPFLICHTEN BLEIBEN 
AUCH TROTZ DECKUNGS-
ZUSAGE BESTEHEN

https://thomsenundpartner.de/
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Der Anwalt könne, so das OLG Köln, aus 
einer Deckungszusage regelmäßig nichts 
für sich herleiten, da die Deckungszusage 
nur Schutzwirkung zugunsten des rechts-
chutzversicherten Mandanten entfalte. Nur 
in Ausnahmen könne sich aus einer De-
ckungszusage auch ein Vertrauensschutz 
zugunsten des Anwalts ergeben, wenn z. B. 
die Rechtsschutzversicherung über die feh-
lenden Erfolgsaussichten einer Klage infor-
miert war. 

 
Was ergibt sich aus den beiden Entschei-
dungen des OLG Köln und OLG Hamburg 
für die Anwaltspraxis? 

M Die Anwältin bzw. der Anwalt muss 
sich immer darüber im Klaren sein, dass 
er mit der Rechtsschutzversicherung kein 
Mandatsverhältnis hat, Deckungszusage hin 
oder her. 

M Es kommt auch nicht darauf an, ob der 
Mandant bei Mandatserteilung selbst be-
reits eine Deckungszusage vorlegt oder die 
Anwältin bzw. der Anwalt erst mit der Ein-
holung einer solchen beauftragt wird.

M Die Anwältin bzw. der Anwalt sollte 
mit dem Mandanten immer klären, ob die 
Beauftragung von der Erteilung einer De-
ckungszusage abhängig gemacht wird oder 
nicht. Dies auch vor dem Hintergrund der 
Frage, ob der Anwalt für die Einholung 
einer Deckungszusage zusätzliche Gebüh-
ren fordern kann (siehe hierzu Terriuolo, 
AnwBl. 2017, 44). 

M Auch wenn es je nach Einzelfall mit 
einem gewissen Aufwand verbunden ist, 
sollte die Anwältin oder der Anwalt der 
Rechtsschutzversicherung – auch bei be-
reits erteilter Deckungszusage – immer 
einen Klageentwurf oder eine Klageerwide-
rung (dies gilt sinngemäß auch für ein Be-
rufungsverfahren) vorlegen, verbunden mit 
einem (kurzen) erläuternden Schreiben zu 
möglichen Prozessrisiken. Nur so kann sich 
die Anwältin bzw. der Anwalt im Nachhin-
ein auf einen Vertrauensschutz berufen, falls 
die Rechtsschutzversicherung Erstattungs-
ansprüche geltend machen sollte.

M Oft weiß der Mandant nicht genau, in 
welchem Umfang Rechtsschutz besteht. 
Dies sollte direkt mit der Rechtsschutz-
versicherung abgeklärt werden, bevor der 
Anwalt mühsam Versicherungsverträge und 
Kleingedrucktes lesen und prüfen muss. 

M Eine weitere Haftungs- bzw. Stolperfalle 
kann sich auch bei Abschluss eines Ver-
gleichs ergeben: Auch im Kosteninteresse 
sollte ein Vergleich immer mit der Rechts-
schutzversicherung abgestimmt werden, 
entweder im Voraus oder mittels Wider-
rufsvergleich (auch wenn dies nicht bei allen 
Richterinnen und Richtern auf Gegenliebe 
stößt). 

M Schließlich sollte die Anwältin bzw. der 
Anwalt auf mögliche Warte- bzw. Ka-
renzzeiten (häufig drei Monate) achten, 
um seinen Gebührenanspruch nicht zu ge-
fährden. Es gibt zwar auch Rechtsschutz-
versicherungen, bei denen es keine Warte-
zeiten gibt, dies ist aber nicht die Regel.

K ANZLEIPRAXIS
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www.drebis.de

Mehr Infos 
finden Sie hier:

Mehr Vorteile 
für weniger 
Arbeit.

drebis vereinfacht und beschleunigt 
Ihre Kommunikation mit  

Rechtsschutzversicherern. 

Von Deckungsanfrage bis 
Rechnungsstellung – alles 
mit drebis. 
Digital und kostenlos.

Sie sparen Zeit bei der Bearbeitung und 
können damit deutlich schneller auf die 
Wünsche Ihrer Mandanten reagieren.

Nutzen Sie drebis webbasiert oder über  
Ihre Kanzleisoftware. Sie benötigen 

keine zusätzliche Software.

drebis sorgt für höchste Sicherheit Ihrer 
Daten durch modernste Transport- 

und Datenbankverschlüsselung sowie 
Sicherheitsmaßnahmen in Hard-  

und Software.
Mit kollegialen Grüßen

Raik Brete

FAZIT FÜR DIE PRAXIS

https://www.drebis.de/?pk_campaign=drebis&pk_source=mkg&pk_medium=anzeige&pk_content=10-19
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Durch die relativ kurze regelmäßi-

ge Verjährungsfrist von drei Jahren 

kommt den Unterbrechungs- und 

Hemmungstatbeständen eine erheb-

liche Bedeutung zu. Dabei stellt die 

Hemmung durch Verhandlungen ge-

mäß § 203 BGB einen der praxisrele-

vantesten Hemmungsgründe dar. Da-

nach tritt eine Hemmung immer dann 

ein, wenn zwischen Schuldner und 

Gläubiger Verhandlungen über den 

Anspruch oder über diesen begrün-

dende Umstände schweben. Erfahren 

Sie, wie man hier als Rechtsanwältin 

bzw. Rechtsanwalt Einfluss nehmen 

kann.

Die Begriffe „Anspruch“ und „Verhand-

lungen“ sind weit auszulegen, so dass eine 

Hemmung in der Praxis schnell begründet 

ist. Ausreichend ist jeder Meinungsaus-

tausch über den dem jeweiligen Anspruch 

zugrundeliegenden Lebenssachverhalt, je-

doch nur, wenn davon ausgegangen werden 

kann, das Begehren werde noch nicht voll-

ständig abgelehnt. Die Hemmung beginnt 

K ANZLEIPRAXIS

VERJÄHRUNGSHEMMUNG DURCH 
VERHANDLUNGEN – WELCHE EINFLUSS-
MÖGLICHKEITEN GIBT ES?

dann nach Ansicht des Bundesgerichtshofes 

rückwirkend, wenn der Gläubiger seinen 

Anspruch das erste Mal geltend gemacht 

hat (BGH vom 19.12.2013 – IX ZR 120/11 

= ZIP 2014, 597).

Die Hemmung endet, wenn einer der Be-

teiligten die Fortführung der Verhandlungen 

verweigert (§ 203 S. 1 BGB). An diese Ver-

weigerung ist ein strenger Maßstab anzu-

legen, so dass der Abbruch klar und deut-

lich zum Ausdruck gebracht werden muss 

(BGH vom 08.11.2016 – VI ZR 594/15 = 

NJW 2017, 949). Dem Abbruch der Ver-

handlungen durch eindeutige Erklärung 

steht das „Einschlafenlassen“ der Verhand-

lungen gleich. Hier endet die Verjährungs-

hemmung zu dem Zeitpunkt, an dem unter 

Berücksichtigung aller Umstände nach Treu 

und Glauben mit dem nächsten Verhand-

lungsschritt zu rechnen gewesen wäre, 

der jedoch nicht erfolgt ist (BGH vom 

05.06.2014 – VII ZR 285/12 = NJW-RR 

2014, 981).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

BENJAMIN SCHAUß

Benjamin Schauß ist Rechtsanwalt bei der 
überregionalen Wirtschaftskanzlei Aderhold 
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Im Bereich 
des Bank- und Finanzrechts berät und ver-
tritt er in erster Linie Banken, Finanz- und 
Zahlungsverkehrsdienstleister.

www.aderhold.legal SCHWEBENDE VERHANDLUNGEN 
ÜBER DEN ANSPRUCH

ENDE DER HEMMUNG DURCH 
ABBRUCH ODER „EINSCHLAFEN“ 
DER VERHANDLUNGEN 

https://www.aderhold.legal/anwaelte/benjamin-schauss.html
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Der Gläubiger hat im Regelfall ein Interesse 

daran, den Ablauf der Verjährung möglichst 

weit nach hinten zu verlagern. Deswegen 

sollte bei der Korrespondenz der streitige 

Lebenssachverhalt so eindeutig wie möglich 

benannt werden. Ziel ist es dabei, einem et-

waigen Einwand, die Korrespondenz habe 

sich gar nicht um den Anspruch gedreht, 

den Boden zu entziehen. Ferner sollte tun-

lichst darauf geachtet werden, dass die 

Verhandlungen nicht „einschlafen“, so dass 

Schreiben der Gegenseite zeitnah beant-

wortet und entsprechende Fristen zur Stel-

lungnahme eingehalten werden sollten. 

 Auf Schuldnerseite liegt der Fokus vielmehr 

auf einer lieber früher als später eintreten-

Wenn in der digitalen Welt 
reale  Sicherheit wichtig ist.

> Firmen und Freie Berufe 
> Cyberversicherung

Die Anzahl der Angriffe auf IT-Systeme nimmt kontinuier-
lich zu. Aus der Nutzung des Internets und vernetzter 
 Kommunikationsgeräte resultiert für Sie eine Vielzahl von 
Risiken. Aus diesen Gründen ist es notwendig, sich für  
den Fall der Fälle abzusichern. Die HDI Cyberversicherung 
bietet Ihnen einen umfangreichen Schutz und profes-
sionelle  Soforthilfe rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr.  
IT-Sicherheitstrainings für Ihre Mitarbeiter runden das 
 Sicherheitspaket zusätzlich ab.

www.hdi.de/cyberversicherung

Die Hemmung durch Verhandlungen spielt 

in der anwaltlichen Praxis nicht selten das 

erste Mal in der rückblickenden Betrach-

tung der Korrespondenz im Rahmen der 

rechtlichen Prüfung der Verjährung des 

Anspruchs eine Rolle. Einflussmöglichkeiten 

sind zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht 

mehr gegeben. Sofern die Rechtsanwältin 

bzw. der Rechtsanwalt aber außergericht-

lich im Streit um einen Anspruch schon 

mandatiert ist, sollte er bei der Korrespon-

denz den Hemmungstatbestand schon im 

Hinterkopf haben, auch wenn der Verjäh-

rungsablauf noch in weiter Ferne ist. 

den Verjährung des Anspruchs. Demnach 

sollte, sofern Verhandlungen über den An-

spruch abgebrochen werden sollen, dar-

auf geachtet werden, dass dies unmissver-

ständlich geschieht. Dabei ist es sicherlich 

von Vorteil, den Abbruch der Verhandlung 

unter Benennung des § 203 BGB der Ge-

genseite schriftlich zu erklären. Dabei sollte 

klar sein, dass bei Vorliegen einer üblichen 

anwaltlichen Korrespondenz, bei der recht-

liche Argumente ausgetauscht werden, die 

Gerichte nahezu immer von einer Hem-

mung wegen Verhandlungen ausgehen. 

Dabei ist eine Vergleichsbereitschaft eines 

Beteiligten gerade nicht erforderlich (BGH 

vom 26.10.2006 – VII ZR 194/05 = NJW 

2007, 587).

K ANZLEIPRAXIS
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MÖGLICHKEITEN DER EINFLUSS-
NAHME DURCH DIE RECHTS-
ANWÄLTIN BZW. DEN RECHTS-
ANWALT

VERHALTEN AUF GLÄUBIGERSEITE

VERHALTEN AUF SCHULDNERSEITE

Mit kollegialen Grüßen

Benjamin Schauß

http://www.hdi.de/cyberversicherung
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